
1. Änderung der Verordnung über Ehrungen, Jubiläen und 

Repräsentationsaufgaben in der Gemeinde Groß Miltzow  

 

Gemäß § 2 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V. S. 777), 

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467), erlässt die 

Gemeindevertretung Groß Miltzow aufgrund Beschlusses vom …………. nachfolgende 1. Änderung der 

Verordnung über Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationsaufgaben in der Gemeinde Groß Miltzow 

(Ehrenordnung): 

Die im Rahmen dieser Verordnung vorzunehmenden Ehrungen werden nur bei Personen, die in der 

Gemeinde wohnhaft sind, ausgesprochen und wahrgenommen. 

§ 1 Änderungen 

 

1. § 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: „Ergänzend hierzu werden die Glückwünsche ab 90. Jährlich 

und ab dem 100. Geburtstag jährlich zusammen mit einer Urkunde der Ministerpräsidentin 

überbracht.“ 

 

2. § 2 Nr. 4 wird wie folgt geändert: „Gnadenhochzeit (70 Jahre) 

 

3. § 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert: „Die im Rahmen dieser Verordnung vorzunehmenden 

Ehrungen werden nur bei Personen, die in der Gemeinde wohnhaft oder bei der Gemeinde 

beschäftigt sind oder waren, ausgesprochen und wahrgenommen. 

 

§ 2 Inkrafttreten 

Die Änderung der Ehrenordnung der Gemeinde tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 

Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Nordengrün       Groß Miltzow, ……...2024 

Bürgermeister 


